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I. Vorlage 

 

Gemeinderat am 17.07.2018  öffentlich  Entscheidung  

  

 

II. Tagesordnungspunkt 

 

Erschließung "Watzelsdorfer Straße" Abschnitt II 

- Ausschreibungsbeschluss  

 

 

III. Anlagen 

 

Übersichtslageplan   

 

 

IV. Beschlussvorschlag 

 

Siehe Darstellung des Sachverhalts 
 

 

V. Finanzielle Auswirkungen 

 

 keine  Einnahmen:   

  Ausgaben: ca. 263.500 €  

 

 Planmäßig 157.500 € HH-Stelle 6300.9515 

  47.500 € HH-Stelle 6700.9507 

  85.000 € HH-Stelle 7000.9515 

  38.500 € HH-Stelle 3907.9004.14 

   HH-Stelle  

 

  
 



Darstellung des Sachverhaltes 

Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2018 wurde vom Gemeinderat beschlos-

sen, Haushaltsmittel für die Teilerschließung des Baugebietes „Watzelsdorfer 

Straße“ Abschnitt II in Bergenweiler bereitzustellen. Insgesamt stehen für die Maß-

nahme Mittel in Höhe von 328.500 Euro zur Verfügung. Abzüglich der Ingenieursleis-

tungen in Höhe von ca. 65.000 Euro für die Überplanung der gesamten Erschlie-

ßungsmaßnahme stehen ca. 263.500 Euro an Haushaltsmittel für die Teilerschlie-

ßung des Baugebiets zur Verfügung. 

 

Neben dem Straßenbau, dem Kanalbau, dem Bau der Wasserversorgung und 

der Durchlassbauwerke ist vorgesehen, den noch nicht umzusetzenden Stra-

ßenbauteil als Schotterweg anzulegen. So soll eine einfachere Bedienung der 

Baugrundstücke durch Lastkraftwagen für z.B. Baumaßnahmen oder die Müll-

beseitigung ermöglicht werden. 

 

Damit die Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen evtl. noch 2018 beginnen kann, 

soll die Maßnahme nun öffentlich ausgeschrieben werden. 

 

Seitens des Bauamts wird zudem empfohlen, die Ausschreibung so zu gestalten, 

dass dem Bauunternehmen lediglich ein großzügiger Fertigstellungtermin bis 

Ende August 2019 vorgegeben wird. So kann davon ausgegangen werden, dass 

das Ausschreibungsergebnis positiver für die Gemeinde Sontheim an der Brenz 

ausfallen wird, da es dem Unternehmen selbst überlassen ist, wann die Baumaß-

nahme letztendlich begonnen wird. 

 

  

 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt, die Bauleistungen zur Teilerschließung 

des Baugebiets „Watzelsdorfer Straße“ Abschnitt II wie oben beschrieben auszu-

schreiben. 
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